SATZUNG

§ 1  Name, Sitz und Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen „Erlebnis Oper“. Er hat seinen Sitz in München und soll in das dortige Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung wird der Name lauten: „Erlebnis Oper e.V.“

(2) Das Geschäftsjahr des Vereins beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

§ 2  Zweck des Vereins

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung kultureller Zwecke insbesondere die Förderung des Laienmusizierens bzw. -singens mit Schwerpunkt im Bereich Musiktheater.

Diese Ziele werden verfolgt durch folgende Maßnahmen:

a) Gründung und Betreuung eines Laien-Chores und eines Laien-Orchesters,

b) Organisation und aktive Mitwirkung (Chor und/oder Orchester) bei Aufführungen von Werken des Musiktheaters

c) Organisation von Workshops, Einführungsveranstaltungen oder anderen (Fort-) Bildungsmöglichkeiten für Laien im Bereich Musiktheater.

Bei diesen Maßnahmen ist das Ziel unseren Mitgliedern (Laien) das Musiktheater näher zu bringen. Eine Veranstaltung könnte z.B. die Führung in einem Theater sein, die wir zwar nicht selbst organisieren können, aber wir können Terminabsprachen vornehmen, Teilnehmer informieren und Inhalte beeinflussen. Es geht hier um keine finanzielle Förderung, sondern um die Ermöglichung der Teilnahme.

(3) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(4) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins erhalten.

(5) Es darf niemand durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(6) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an „Die Stiftung Pfennigparade - Rehabilitationszentrum für Körperbehinderte“ in 80804 München, Berlachstr. 26, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirschliche Zwecke zu verwenden hat.

§ 3  Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede Person werden. Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist an den Vorstand zu richten, der über die Aufnahme beschließt.

(2) Es gibt


a) aktive Mitglieder


b) passive Mitglieder


c) Ehrenmitglieder

(3) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Über Höhe und Fälligkeit des Beitrages entscheidet die Mitgliederversammlung. Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.

(4) Die Mitgliedschaft endet


a) durch Tod,


b) durch Austritt,


c) durch Ausschluß,


d) durch Streichung aus der Mitgliederliste.

Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende. Der Ausschluß ist nur aus wichtigem Grund durch Beschluß des Vorstandes möglich. Gegen den Beschluß des Vorstandes kann binnen einer Frist von 4 Wochen nach Zugang der Ausschlußerklärung Einspruch bei der Mitgliederversammlung eingelegt werden. Bis zur Entscheidung der Mitgliederversammlung ruhen die Rechte des Mitglieds. Die Streichung aus der Mitgliederliste erfolgt durch den Vorstand. Sie kann erfolgen, wenn das Mitglied mit seinem Mitgliedsbeitrag länger als drei Monate in Verzug ist und trotz Mahnung den Rückstand nicht innerhalb von zwei Wochen ausgeglichen hat. In der Mahnung muß das Mitglied auf die bevortehende Streichung aus der Mitgliederliste hingewiesen werden.

§ 4  Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:


a) der Vorstand,


b) die Mitgliederversammlung.

§ 5  Der Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus dem/der 1.Vorsitzenden, dem/der 2. Vorsitzenden und dem/der SchatzmeisterIn. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich alleine.

(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung in getrennten Wahlgängen für die Dauer von 2 Jahren gewählt. Er bleibt so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt wird. Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so ist das Ersatzmitglied des Vorstandes nur für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen gewählt.

(3) Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich tätig. Die Mitgliederversammlung kann jedoch mit einfacher Stimmenmehrheit beschließen, daß den Vorstandsmitgliedern für diejenigen Tätigkeiten, die über den üblichen Aufgabenkreis des Vereinsvorstandes hinausgehen


a) Entschädigung für den tatsächlichen nachgewiesenen Aufwand,


b) angemessene Abgeltung des Zeitaufwandes

gezahlt wird.

(4) Aufgaben des Vorstandes sind:


a) die Leitung des Vereins,


b) Einberufung der Mitgliederversammlung,


c) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung,


d) Verwaltung des Vereinsvermögens,

(5) Der/die 1. Vorsitzende, bei Verhinderung der/die 2. Vorsitzende, beruft die Vorstandssitzung bei Bedarf oder auf Wunsch eines Vorstandsmitgliedes ein. Der Vorstand ist in Anwesenheit zweier seiner Mitglieder beschlußfähig. Chor-/Orchesterleiter/in und VertreterInnen aus Chor/Orchester können auf Wunsch des Vorstandes mit beratender Stimme an den Vorstandssitzungen teilnehmen.

(6) Der Vorstand entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit. Stimmenthaltungen sind ungültige Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des/der SitzungsleiterIn den Ausschlag.

(7) Die Beschlüsse des Vorstandes werden in einem Protokoll festgehalten, das vom/von der SchriftführerIn und dem/der SitzungsleiterIn zu unterschreiben ist.

§ 6  Die Mitgliederversammlung
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt, und zwar im ersten Quartal des Vereinsjahres.

(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung wird einberufen


a) durch Beschluß des Vorstandes,


b) wenn mindestens 1/10 der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe der Gründe 
verlangen.

(3) Zur Mitgliederversammlung wird durch den/die 1. Vorstitzende(n) oder seine(n) StellvertreterIn mit einer Frist von 3 Wochen unter Angabe der Tagesordnung schriftlich eingeladen. 

(4) Jedes Mitglied kann bis zum fünften Tag vor der Mitgliederversammlung Anträge zur Tagesordnung stellen. Die Tagesordnung kann durch einfachen Mehrheitsbeschluß in der Sitzung ergänzt oder geändert werden. Beides gilt nicht für Satzungsänderungen.

(4) Der/die Vorsitzende des Vorstandes oder sein/e StellvertreterIn leiten die Versammlung.

(5) Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind:


a) Wahl des Vorstandes,


b) Entgegennahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung,


c) Entlastung des Vorstandes,


d) Änderung der Satzung,


e) Ernennung von Ehrenmitgliedern (auf Vorschlag des Vorstandes),


f) Auflösung des Vereins.

(6) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied - ausgenommen die Ehrenmitglieder - eine Stimme. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar. Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der gültigen Stimmen gefaßt. Beschlüsse über Satzungsänderungen oder Auflösung des Vereins bedürfen einer 2/3- Mehrheit der gültigen Stimmen. Bei Wahlen ist gewählt, wer mindestens die Hälfte der gültigen Stimmen auf sich vereinigt. Erreicht kein/e Kanditat/in diese Zahl, so entscheidet die Stichwahl. Bei der Stichwahl ist gewählt, werd die meisten Stimmen auf sich vereinigt.

(7) Über die Form der Abstimmung entscheidet der/die SitzungsleiterIn. Auf Antrag eines Mitgliedes kann die Mitgliederversammlung durch einfachen Mehrheits-Beschluß geheime schriftliche Abstimmung für alle oder nur bestimmte Punkte der Tagesordnung verlangen.

(8) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom/von der SitzungsleiterIn und von einem anderen Vorstandsmitglied gegenzuzeichnen ist.

§ 7  Auflösung des Vereins, Liquidation

Bei Auflösung des Vereins werden, sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, der/die 1. Vorsitzende und der/die SchatzmeisterIn zu LiquidatorInnen bestellt. Sie sind gemeinsam vertretungsberechtigt.

Die vorstehende Satzung wurde in der Gründungsverammlung vom 04. September 2000 errichtet.

